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Text 

Zusammenarbeit mit anderen Behörden 

§ 126. (1) Soweit es zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben erforderlich ist, ist die 
Regulierungsbehörde berechtigt, dem Kartellgericht, dem Kartellobergericht, dem Bundeskartellanwalt, der 
Bundeswettbewerbsbehörde, der Europäischen Kommission und den Regulierungsbehörden anderer 
Mitgliedstaaten die Informationen zur Kenntnis zu bringen und Unterlagen zu übermitteln, die diese zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben in Fragen von gemeinsamem Interesse benötigen. 

(2) Soweit die Regulierungsbehörde von der Europäischen Kommission oder von anderen 
Regulierungsbehörden Informationen übermittelt erhält, die von der informierenden Stelle als vertraulich 
bezeichnet werden, stellt sie die vertrauliche Behandlung sicher. 


